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FSG	-	Deine	Interessensvertretung	
 

	

	
Mündliche	Kompensationsprüfungen	

für	nicht	standardisierte	Prüfungsgebiete	

	

Eine	Prüfungskandidatin	oder	ein	Prüfungskandidat	kann	im	Falle	einer	negativ	beurteilten	Klausurarbeit	durch	
die	Prüfungskommission	bis	spätestens	drei	Tage	nach	Bekanntgabe	der	negativen	Beurteilung	die	Ablegung	
einer	mündlichen	Kompensationsprüfung	beantragen.	

	

Aufgabenstellungen		
• mindestens	zwei	voneinander	unabhängige	Aufgaben	inkl.	
eindeutigen	Arbeitsauftrag		

• Einsatz	von	Hilfsmittel,	die	im	Unterricht	gebraucht	wurden	
und	die	keine	Beeinträchtigung	der	Eigenständigkeit	in	der	
Erfüllung	der	Aufgaben	darstellen.		

	
Durchführung		
• Führen	eines	Prüfungsprotokolls	
• Vorbereitungszeit:	mindestens	30	Minuten		
• Prüfungsdauer:	maximal	25	Minuten		

Genaue	Information:	
Freundschaftliche	Grüße	 	
Patricia	und	Michi	
	

	

 

 

	

ZAHRADNIK	Michael	

michael.zahradnik@goed.at	

	

GSENGER	Patricia	

patricia.gsenger@my.goed.at	

 
www.ahs-aktuell.at	

 


